
Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

01. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

graffitiBlock Graffiti-Schutzschicht

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Beschichtung von Gebäudefassaden zum Schutz vor Graffiti- und Sprühfarben sowie vor Nässeeinwirkungen
(Hydrophobierung); temporäre Schutzschicht

Lieferant

MORAVIA GmbH · Boerhaavegasse 7 · 1030Wien
service@moravia.at · www. moravia.at

Kontaktstelle für technische Informationen

Abteilung F&E (Tel. +49(0)3 41 – 319 68 10)

Notfallauskunft

+49 (0)1 76 - 621 45 742 oder +49 (0)1 76 - 621 45 743

02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Keine

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Keine

03. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Wässrige Esterwachsemulsion

Gefährliche Inhaltsstoffe

Keine

Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten

Keine

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Boerhaavegasse 7
1030 Wien

Tel.: (01) 713 47 24
Fax: (01) 713 03 78

service@moravia.at
www.moravia.at
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Informations- und Behandlungszentren
für Vergiftungen:

Vergiftungsinformationszentrale
Für Österreich, Gesundheit Österreich GmbH
Währinger Gürtel 18-20
A-1090Wien, Tel. (01) 406 43 43 - 0
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Nach Hautkontakt

Produkt ist nicht hautreizend. MitWasser abwaschen, nachspülen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Augen sofort und ausreichend lange mit reichlichWasser bei geöffnetem Lidspalt
ausspülen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Sofort Mund gründlich mitWasser ausspülen und Spülwasser wieder ausspucken.
Arzt konsultieren.

Hinweise für den Arzt

Keine Angaben verfügbar.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Wasser, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum.

Ungeeignete Löschmittel

Nicht relevant.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Geeignetes Atemschutzgerät benutzen. Schutzkleidung.

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Ausgelaufenes Produkt nicht im Boden versickern lassen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Mit flüssigkeitsbindendemMaterial (Sand, Sägemehl, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material
gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. Reste mitWasser abspülen.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Vor Frost schützen.
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Zusammenlagerungshinweise

Von Lebensmitteln getrennt aufbewahren.

Bestimmte Verwendung

Aufbringung auf Fassaden als temporäre Schutzschicht vor Graffiti- und Sprühfarben sowie Nässeeinwirkungen.

08. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Nicht relevant.

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Nicht relevant.

Persönliche Schutzausrüstung

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden

Atemschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden.

Augenschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz verwenden.

Körperschutz

Leichte Schutzkleidung.

Angaben zur Arbeitshygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form: Flüssigkeit
Farbe: gelb, klar
Geruch: schwach

Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert (20 °C, 100 g/l) 7,5 – 8,5

Erstarrungstemperatur (1 bar) 0 °C

Siedepunkt (1 bar) 100 °C

Flammpunkt k.A.
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Dichte 1 g/cm3

Wasserlöslichkeit (20 °C) löslich

Viskosität, dynamisch (20 °C) <250 mPa s

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Zu vermeidende Stoffe

Keine.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid.

11. Angaben zur Toxikologie

Keine Daten verfügbar.

12. Umweltspezifische Angaben

Keine Daten verfügbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff/Zubereitung
Kann unter Beachtung der Vorschriften und ggf. nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der zuständigen
Behörde einer Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt werden.

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

Verpackung
Verunreinigte Verpackung
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID/GGVSE)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seetransport (IMDG/GGVSee)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-IATA-DGR)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.



Sicherheitsdatenblatt
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Graffiti-Schutzschicht Überarbeitet am: 24.09.2008 Druckdatum: 25.09.2008 S 5/5
Produkt: graffitiBlock Graffiti-Schutzschicht S 5/5

Überarbeitet am: 24.09.2008 Druckdatum: 25.09.2008

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse
WGK 1, gemäß VwVwS (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung

Keine

Datenblatt ausstellender Bereich

Labor: Dr. Dirk Schumann

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.


